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Abbildung 1: Restaurieren von Bleiverglasungen

In der keramischen und Glas-Industrie 
ist eine Einwirkung von Blei und sei-
nen Verbindungen unter anderem bei 
folgenden Tätigkeiten anzunehmen:

	∙ Herstellen und Bearbeiten von Blei-
kristall und Kristallglas – zum Bei-
spiel Anrichten und Einlegen von 
Gemenge, Schleifen von Bleikristall,

	∙ Herstellen bleihaltiger Spezialgläser 
– zum Beispiel optisches Glas,

	∙ Herstellen von Spezialkeramik  
– zum Beispiel technische Keramik, 
elektronische Anwendungen,

	∙ Herstellen und Verarbeiten von blei-
haltigen Glasuren (insbesondere 
Spritzglasieren), Malfarben, Sieb-
druckpasten, Beschichtungs- und 
Anstrichstoffen,

	∙ Entfernen bleihaltiger Beschich-
tungsstoffe und Farben durch  
Abbrennen, Abkratzen, Abbürsten, 
Radieren oder Sandstrahlen,

	∙ Bearbeiten von Blei, Bleilegierun-
gen oder bleihaltigen Deckschich-
ten durch Schleifen oder Polieren,

	∙ Herstellen, Bearbeiten, Restaurie-
ren von Bleiverglasungen,

	∙ Löten, Schweißen oder Brenn-
schneiden von bleihaltigen oder 
bleifarbenbedeckten Metallteilen,

	∙ Herstellen keramischer Abziehbilder.  

ANMERKUNG

Die Verwendung von bleihaltigen 
Glas-Fritten schließt eine Blei- 
exposition nicht aus!
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Gesundheitsgefahren
Blei und seine Verbindungen wer-
den meist in Form von Schwebstof-
fen (Rauche, Stäube, Nebel) oder 
Dämpfen über die Atemwege auf-
genommen. Wesentlich ist auch die 
Möglichkeit der oralen Aufnahme 
über den Mund und den Magen-
Darm-Trakt infolge mangelnder per-
sönlicher Hygiene am Arbeitsplatz 
oder durch Verschlucken. So kann 
Blei durch die Berührung von Werk-
stücken oder unsauberen Oberflä-
chen zum Beispiel beim Essen oder 
Rauchen in den Mund gelangen. 
Auch bei sehr niedrigen Konzentra-
tionen von Blei in der Luft kommt es 
daher häufig vor, dass bei einzelnen 
Personen erhöhte Blutbleiwerte be-
obachtet werden, bei anderen, die 
die gleiche Tätigkeit ausüben, je-
doch nicht.

Das vom Körper aufgenommene Blei 
schädigt Blut, Nerven und Nieren. 
Seine Wirkung beruht auf der Einla-
gerung in die Zellfermente. Bei ora-
ler Zufuhr oder Inhalation wirkt Blei 
in erster Linie chronisch schädi-
gend. Akute Vergiftungen sind sehr 
selten. Es entwickeln sich – je nach 
Dauer und Menge der Aufnahme – 
neben allgemeinen Erscheinungen, 
wie zum Beispiel Müdigkeit, Appe-
titlosigkeit, Kopfschmerzen, Ver-
stopfung, auch charakteristische 
Symptome und Krankheitsfolgen 
wie Bleikoliken, Hypertonie, Anä-
mie, Muskelschwäche, Porphyrin-
urie und Blei-Enzephalopathie.

Weiterhin kann bei der Exposition 
Schwangerer eine Fruchtschädi-
gung auch bei Einhaltung des EU-
Arbeitsplatzgrenzwertes und des 
Biologischen Grenzwertes nicht 
ausgeschlossen werden. Insbeson-
dere in den ersten Wochen der 
Schwangerschaft ist ein Embryo 
besonders gefährdet. Daher dürfen 
werdende Mütter keinerlei Tätigkei-
ten mit bleihaltigen Gefahrstoffen 
ausüben.    

Grenzwerte
Der nach der Europäischen Richtlinie 
RL 98/24/EG gültige, bindende Luft-
grenzwert von 150 µg Blei/m³ ist als 
maximale Obergrenze in der Luft am 
Arbeitsplatz zu betrachten. Hierbei 
handelt es sich allerdings nicht um 
einen gesundheitsbasierten Wert. Es 
besteht keine Korrelation zwischen 
Luftmesswerten und Wirkungsdaten, 
sodass in Deutschland kein Arbeits-
platzgrenzwert (AGW) in der Luft fest-
gelegt ist. Da das Risiko einer Be-
einträchtigung der Gesundheit bei 
diesem Wert nicht ausgeschlossen 
werden kann, gilt das Minimierungs-
gebot der Gefahrstoffverordnung 
(GefStoffV).

Der Biologische Grenzwert (BGW) 
für Blei von 150 μg/l Blut ist die Kon-
zentration an Blei im Blut, bei der 
die Gesundheit von Beschäftigten 
im Allgemeinen nicht beeinträchtigt 
wird. Dieser Wert gilt jedoch nicht für 
weibliche Beschäftigte im gebärfähi-
gen Alter!

Die aktuelle ArbMedVV sieht eine 
Pflichtvorsorge für Tätigkeiten mit Ex-
position gegenüber Blei und anorga-
nischen Bleiverbindungen bei Über-
schreitung einer Luftkonzentration 
von 75 µg/m³ vor.

Für die Überprüfung der in der Tech-
nischen Regel für Gefahrstoffe (TRGS) 
505 „Blei“ geforderten Schutzmaß-
nahmen sind die oben genannten 
Grenzwerte in dieser TRGS als Ziel 
beschrieben.

Gefährdungs- 
beurteilung
Grundsätzlich ist zu prüfen und zu 
dokumentieren, ob auf bleihaltige 
Arbeitsstoffe verzichtet werden kann. 
Bei technisch geeigneten Alternativen 
sind diese anzuwenden. Bei Tätig-
keiten mit bleihaltigen Gefahrstoffen 
sind die konkreten Schutzmaßnah-
men nach TRGS 505 im Rahmen der 
Gefährdungsbeurteilung festzule-
gen. Hierbei ist das TOP-Prinzip zu 
beachten – technische vor organisa-
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Abbildung 2: Staubsauger für bleihaltige Stäube (mindestens Kategorie „M“)



torischen vor persönlichen Schutz-
maßnahmen. Daneben ist zu berück-
sichtigen, ob Frauen im gebärfähigen 
Alter und Jugendliche beschäftigt 
werden (Beschäftigungsbeschrän-
kungen). Bei der Gefährdungsbe-
urteilung ist auch das Personal aus 
der Instandhaltung, dem Handwerk, 
der Raumpflege, der Wäscherei und 
weitere Beschäftigte, die mit Blei in 
Verbindung kommen können, zu be-
rücksichtigen. Dies gilt auch für Be-
schäftigte von Fremdfirmen.

Da bei Tätigkeiten mit Blei der Arbeits-
platzhygiene eine hohe Bedeutung 
zukommt, reicht es zur Beurteilung der 
Wirksamkeit der angewandten Schutz-
maßnahmen im Allgemeinen nicht 
aus, die Konzentration von Blei in der 
Luft zu bestimmen. Die Gefährdungs-
beurteilung muss auch die Schluss-
folgerungen aus den durchgeführten 
arbeitsmedizinischen Vorsorgeun-
tersuchungen berücksichtigen. Man 
spricht hier auch von „Biomonitoring“ 
(Feststellen und Beobachten der Blut-
bleiwerte).

In der Anlage 1 der TRGS 505 „Blei” 
wird das Vorgehen zur Minimierung 
der Exposition beschrieben. 

Um die Einhaltung oben genannter 
Grenzwerte zu gewährleisten, sind 
unter anderem nachstehende Schutz-
maßnahmen erforderlich.

Technische  
Schutzmaßnahmen 
und Gestaltung  
der Arbeitsstätte
Die Arbeitsverfahren sind möglichst so 
zu gestalten, dass Gase, Dämpfe oder 
Schwebstoffe nicht freigesetzt werden 
– zum Beispiel durch gekapselte Ma-
schinen oder Nassbearbeitung. An-
dernfalls müssen die Gefahrstoffe an 
der Austritts- oder Entstehungsstelle 
vollständig erfasst (abgesaugt) und 
anschließend ohne Gefahr für Mensch 
und Umwelt entsorgt werden.

Beim Bau von Spritzkabinen ist die 
Geometrie der zu beschichtenden 
Teile zu beachten, um den Rückprall 
von Aerosolteilchen aus der Kabine 
zu verhindern.

Sofern eine vollständige Erfassung der 
Gefahrstoffe nicht möglich ist, sind die 
dem Stand der Technik entsprechen-
den Lüftungsmaßnahmen zu treffen.

Der Fußboden sowie die Arbeitsflä-
chen in Arbeitsräumen sollten glatt, 
fugenlos und leicht zu reinigen sein.

In der Regel sind für die Erfassung von 
bleihaltigem Staub und zur Reinigung 
der Arbeitsbereiche Industriestaub-
sauger und Entstauber der Staub- 
klasse M nach DIN EN 60335-2-69 

(Abscheidegrad > 99,9 %) oder 
Scheuersaugmaschinen ausreichend.
    
Bei staubintensiven Tätigkeiten, bei 
denen die Gefährdungsbeurteilung 
ergibt, dass die Schutzwirkung der 
M-Filter überschritten wird, sind Sau-
ger der Staubklasse „H“ (Abschei-
degrad > 99,995 %) gemäß DIN EN 
60335-2-69 zur Verfügung zu stellen.

Die Maschinen mit der Staubklasse „H“ 
haben im Vergleich zu denen mit der 
Staubklasse „M“ einen geringeren Ab-
saugvolumenstrom gezeigt. Zusätzlich 
ist durch die deutlich längere Standzeit 
der M-Filter der erzeugte Druck und die 
damit erzielte Absaugwirkung bestän-
diger und damit ergibt sich über die 
gesamte Nutzungszeit eine bessere 
Erfassung der Staubpartikel durch die 
Sauger mit Filterklasse „M“. Bei Tatig-
keiten, die Staub verursachen, müssen 
Waschräume mit Duschen zur Verfü-
gung stehen. Luftduschkabinen zum 
Abstauben der Kleidung sollten ebenso 
vorhanden sein.

Neben ausreichenden Waschgele-
genheiten sind Möglichkeiten zu 
einer von den Arbeitsstoffen ge-
trennten Aufbewahrung der Pausen-
verpflegung und sauberer Wechsel-
kleidung zu schaffen. Des Weiteren 
sind räumlich getrennte Bereiche 
einzurichten, in denen die Beschäf-
tigten Nahrungs- und Genussmittel 
ohne Beeinträchtigung ihrer Gesund-
heit durch bleihaltige Gefahrstoffe 
zu sich nehmen können.

Organisatorische 
Schutzmaßnahmen

	∙ Für Ordnung und Sauberkeit am Ar-
beitsplatz ist zu sorgen. Arbeitsplät-
ze, Umkleide-, Wasch- und Pausen-
räume sind mittels nasser Verfahren 
oder durch Absaugen mindestens 
einmal täglich zu reinigen – Reini-
gungsplan erstellen! Für die Reini-
gung der Spinde hat sich ein wö-
chentlicher Rhythmus mit feuchtem 
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Abbildung 3: Glatte, abwaschbare Oberflächen ermöglichen eine bessere Reinigung
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Tuch von außen und mindestens 
jährlich von innen bewährt.

	∙ Beschäftigte, die Tätigkeiten mit 
bleihaltigen Gefahrstoffen ausüben, 
müssen auf mögliche Gefahren auf-
merksam gemacht und über die zu 
treffenden Schutzmaßnahmen ein-
gehend unterrichtet werden. Die 
Unterweisung hat nach Bedarf, min-
destens jedoch einmal jährlich an-
hand von Betriebsanweisungen zu 
erfolgen. Die Betriebsanweisungen 
sind im Arbeitsbereich auszuhän-
gen oder auszulegen.     

	∙ Die betroffenen Beschäftigten 
oder – sofern vorhanden – der Be-
triebsrat sind über vorliegende 
Messergebnisse zur Überwachung 
der Arbeitsplatzgrenzwerte bezie-
hungsweise nicht personenbezo-
gene Ergebnisse der Messung zur 
Überwachung der Biologischen 
Grenzwerte zu unterrichten.

	∙ Schutzmaßnahmen sind auf deren 
Wirksamkeit zu überprüfen und er-
forderlichenfalls an geänderte Ge-
gebenheiten anzupassen.

	∙ Es sind Vorkehrungen zu treffen, die 
einen Miss- oder Fehlgebrauch der Ar-
beitsstoffe verhindern – insbesondere 
durch ausreichende Kennzeichnung 
der Arbeits- und Lagerbehältnisse.

	∙ Bleihaltige Gefahrstoffe sind unter 
Verschluss oder so aufzubewahren 
oder zu lagern, dass nur fachkundi-
ge Personen Zugang haben.

	∙ Am Arbeitsplatz dürfen Gefahrstof-
fe nur in einer für den Tagesbedarf 
ausreichenden Menge aufbewahrt 
werden.

	∙ Verunreinigungen durch ausgelau-
fene oder verschüttete Arbeitsstoffe 
sind unverzüglich mittels Sauger oder 
feuchtem Wischen zu beseitigen. 

	∙ Behälter zur Abfallbeseitigung sol-
len möglichst verschließbar sowie 
deutlich erkennbar und ausrei-
chend beschriftet sein.

Weitere organisato-
rische Schutzmaß-
nahmen
Bei Tätigkeiten mit Bleiexposition ist 
arbeitsmedizinische Vorsorge nach 
der DGUV Empfehlung „Blei oder sei-
ne Verbindungen (mit Ausnahme der 
Bleialkyle)“ als Pflicht- oder Ange-
botsvorsorge erforderlich.

Pflichtvorsorge ist bei einer Über-
schreitung der Luftkonzentration von 
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0,075 mg/m3, Angebotsvorsorge bei 
der Einhaltung dieser Luftkonzentra-
tion zu veranlassen.

Erstvorsorge ist innerhalb von 3 Mo-
naten vor Aufnahme der Tätigkeit 
erforderlich – die zweite Vorsorge 
spätestens 12 Monate nach Aufnah-
me der Tätigkeit.

Jede weitere Vorsorge einschließlich 
nachgehender Vorsorge ist spätes-
tens 36 Monate nach vorangegange-
ner Vorsorge zu veranlassen. Diese 
Fristen sind Maximalfristen. Näheres 
hierzu siehe Arbeitsmedizinische 
Regel (AMR) 2.1 „Fristen für die Ver-
anlassung/das Angebot arbeitsme-
dizinischer Vorsorge“.

Persönliche Schutz- 
maßnahmen und  
Arbeitshygiene
Besteht die Gefahr des Einatmens 
von bleihaltigen Stäuben und Aero-
solen in gesundheitsgefährlichen 
Konzentrationen, ist geeigneter 
Atemschutz zu verwenden – zum 
Beispiel Halb-/Viertelmaske mit P2-
Filter oder partikelfiltrierende Halb-
maske FFP2. Die Verwendung des 
Atemschutzes ist praktisch einzu-
üben. Zu beachten ist hier, dass das 
Tragen von Atemschutz keine ständi-
ge Maßnahme sein darf.

Auf persönliche Hygiene ist zu ach-
ten. Immer wieder kommt es vor, 
dass bei Beschäftigten erhöhte Blei-
werte in Körperflüssigkeiten festge-
stellt werden, obwohl Gefahrstoff-
messungen die sichere Einhaltung 
des Luftgrenzwertes bestätigt haben. 

Abbildung 4: Bei der Benutzung von Atemschutz ist auf korrekten Sitz zu achten – zum 
Beispiel durch Anpassen der Nasenklemme

INFORMATIONEN

Dieses und andere VBG-Fachwissen 
sowie eine Sammlung mit Muster-
Betriebsanweisungen stehen zum 
Downloaden unter www.vbg.de/
glaskeramik kostenlos zur Verfü-
gung.

http://www.vbg.de/glaskeramik
http://www.vbg.de/glaskeramik
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In solchen Fällen wird im Regelfall 
das Blei über den Verdauungstrakt 
aufgenommen. Um dies zu verhin-
dern, ist in Arbeitsräumen, in denen 
Tätigkeiten mit bleihaltigen Gefahr-
stoffen ausgeübt werden, das Ver-
bot des Essens, Trinkens, Rauchens, 
Schnupfens und Kaugummikauens 
zu beachten. Ferner sind Nahrungs- 
und Genussmittel nur in abgetrenn-
ten Bereichen aufzubewahren.

In den Pausen und nach Arbeitsen-
de sind Hände und Gesicht sorgfältig 
zu reinigen, Mund auszuspülen oder 
Zähne zu putzen und die Arbeitsklei-
dung – einschließlich kontaminier-
ten Schuhwerks – zu wechseln. Ar-
beits- oder Schutzkleidung und die 
Straßenkleidung sind getrennt von-
einander aufzubewahren (Schwarz-
Weiß-Prinzip).

Die Persönliche Schutzausrüstung ist 
in regelmäßigen Abständen zu reini-
gen und außerhalb der Tragezeiten 

geschützt vor der Umgebungsatmo-
sphäre aufzubewahren. Letzteres gilt 
insbesondere für Staubmasken. Es ist 
zuerst die bleibelastete Arbeitsklei-
dung, dann der Atemschutz abzule-
gen!

Arbeitsplätze sind mindestens ein-
mal pro Schicht, Arbeitsbereiche 
mindestens täglich zu reinigen, wo-
bei das trockene Ausfegen und das 
Abstauben (auch der Kleidung!) zu 
verbieten ist. Feuchte oder nasse 
Reinigung oder die Anwendung von 
Kehrsaugmaschinen beziehungs-
weise Staubsaugern verhindern das 
Aufwirbeln von Staub.

Beschäftigungs- 
und Verwendungs-
verbote
Schwangere oder stillende Frauen 
dürfen Tätigkeiten mit bleihaltigen 
Gefahrstoffen nicht ausüben. Nach 
dem Mutterschutzgesetz stellen Tä-
tigkeiten mit Blei und Bleiverbindun-
gen sowie Arbeitsbedingungen, bei 
denen Beschäftigte Blei und Bleiver-
bindungen ausgesetzt sind oder sein 
können, für eine schwangere oder 
stillende Frau oder für ihr Kind eine 
unverantwortbare Gefährdung dar, 
soweit die Gefahr besteht, dass die-
se Stoffe in den Körper aufgenommen 
werden können. Auch zur Verwendung 
in Heimarbeit dürfen bleihaltige Ge-
fahrstoffe nicht überlassen werden.

Beschäftigungs- 
beschränkungen  
für Jugendliche
Jugendliche dürfen nicht mit Arbei-
ten beschäftigt werden, bei denen 
sie bleihaltigen Gefahrstoffen ausge-
setzt sind, es sei denn,
1.	die Beschäftigung ist zur Errei-

chung des Ausbildungszieles er-
forderlich und

2.	die Jugendlichen werden durch 
Fachkundige beaufsichtigt.
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Abbildung 5: Korrekte Aufbewahrung der Staubmaske in einer Box in einem sauberen 
Bereich
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